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1. Aktives Wildvogelmonitoring  

 

Um das aktuelle Seuchengeschehen der Geflügelpest auch ohne auftretende Symptome 
ständig im Blick zu behalten, bitten wir darum, im Rahmen der waidgerechten Jagd bei 
gesund erlegten Wildvögeln kombinierte Rachen- und Kloakentupfer zu entnehmen.  
 
Wildvogelarten für das aktive Monitoring:  
 

 
 
 
Das entsprechende Entnahmebesteck kann nach Anmeldung der Beprobung (persönlich 
oder per Mail: lueva@landratsamt-pirna.de) in einem der Bürgerbüros des Landratsamtes 
(Sebnitz, Dippoldiswalde, Freital oder Pirna) abgeholt werden.  
 
 
Hinweise zur Benutzung der „trockenen“ Tupfer (Tupfer mit weißen Deckeln): 
 
Das Entnahmebesteck besteht aus steril verpackten trockenen Tupfern und Mediumröhr-
chen. Dieses und die Probenbegleitscheine erhalten Sie bei uns im Amt für LÜVA 
Die Tupfer können vor der Verwendung bei Raumtemperatur gelagert werden, die Medi-
umröhrchen müssen bei Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden. 
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Durchführung: 
 

- Befeuchten Sie den Tupfer vor der Probenentnahme, indem Sie ihn in das mitge-
lieferte Medium eintauchen. 
 

- Zur Entnahme der Probe mit dem Tupfer möglichst tief im Rachen unter drehen-
den Bewegungen die Schleimhaut abstreichen.  

-  Mit dem gleichen Tupfer in die Kloake eindringen und die Schleimhaut unter dre-
henden Bewegungen abstreichen.  

-  Es ist jeweils darauf zu achten, mit den Watteträgern nichts anderes zu berühren. 
 

- Überführen Sie den Tupfer zurück in das Tupferröhrchen. 
 

- Beschriften Sie das Tupferröhrchen und füllen Sie den Probenbegleitschein aus.  
 

- Die Abgabe ganzer Tierkörper zur Untersuchung ist ebenfalls möglich. 
 
 

Der Probe ist ein dazugehöriger und vollständiger Probenbegleitschein beizulegen. Die 
Probenbegleitscheine können Sie unter folgendem Link auf unserer Internetseite herunter-
laden: http://www.landratsamt-pirna.de/ref-veterinaerdienst-tierseuchen.html 

 
Die Proben sind auslaufsicher zu verpacken und nach Entnahme zu kühlen. Die Abgabe 
der Proben kann direkt in der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) oder im Le-
bensmittelüberwachungs- und Veterinäramt in Pirna erfolgen. 
 
Im Rahmen des „aktiven Wildvogelmonitorings“ erhält der Jagdausübungsberechtigte für 
die sachgerechte Probennahme und Zustellung der Tupferprobe eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 10,00 EUR je Wildvogel, soweit die Tupferprobe für die vorgesehene 
Untersuchung geeignet ist. 
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2. Passives Wildvogelmonitoring  

 
Zur vollständigen Geflügelpestüberwachung im Landkreis, bitten wir darum, tot aufgefun-
dene oder krank erlegte Wildvögel im Lebensüberwachungs- und Veterinäramt in 
Pirna oder in der LUA abzugeben. Die Tierkörper sind dabei auslaufsicher zu verpacken 
und nach Entnahme zu kühlen. 
 
Wildvogelarten für das passive Monitoring:  
 

 
 
Dem Tierkörper ist ein dazugehöriger und vollständiger Probenbegleitschein beizulegen. 
Die Probenbegleitscheine können Sie unter folgendem Link auf unserer Internetseite her-
unterladen: http://www.landratsamt-pirna.de/ref-veterinaerdienst-tierseuchen.html 

 
Im Rahmen des „passiven Wildvogelmonitorings“ erhält der Jagdausübungsberechtigte für 
die sachgerechte Zustellung des Tierkörpers eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
10,00 EUR, soweit der überstellte Wildvogel für die vorgesehene Untersuchung geeignet 
ist und der Probenbegleitschein sorgfältig ausgefüllt wurde. 
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